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Glühlampenverbot
in der Schweiz

• Ab 1. September 2010 gelten in der Schweiz
die gleichen Vorschriften wie in der EU: 
Ab dann müssen alle mattierten Lampen der
Energieeffizienzklasse A entsprechen: 
mattierte klassische Glühbirnen dürfen damit
nicht mehr verkauft werden. Klare Lampen 
mit einer Leistungsaufnahme von 75 Watt 
und mehr müssen mindestens die Energie-
effizienzklasse C erreichen.

• Eine weitere Verschärfung folgt am 
1. September 2011: Ab dann müssen klare
Lampen mit einer Leistungsaufnahme von 
60 Watt und mehr mindestens die Energie-
effizienzklasse C erreichen.

• Ab dem 1. September 2012 wird die 
Effizienzklasse C für alle klaren Lampen
verlangt, was das endgültige Aus der 
herkömmlichen Glühbirne bedeutet.

• Mindestanforderung ab 2012 

Effizienzklasse C

Die Vorschriften betreffen gemäss Verordnungstext das «Inverkehrbringen» der Lampen. Das heisst, dass
Lampen, welche die Mindestanforderungen nicht erfüllen, nicht mehr verkauft werden dürfen. Die in den
Haushalten noch vorrätigen Glühbirnen dürfen aber selbstverständlich weiter verwendet werden.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Bruchsch Liecht?

Das EU-Verbot für 
alte Glühlampen:

Verkaufsstopp ab 
1. September

2009
Verkaufsstopp ab 
1. September

2010
Verkaufsstopp ab 
1. September

2011
Verkaufsstopp ab 
1. September

Alle Glühlampen 
welche mind. 
Energieklasse C 
nicht erfüllen2012

Glühlampen
ab 60 W (610 lm) klar,
welche mind. Energieklasse C
nicht erfüllen

Glühlampen
ab 75 W (940 lm) klar,
welche mind. Energieklasse C
nicht erfüllen

Glühlampen
ab 80 W
(950 lm) und alle
mattierten Glühlampen


